


Ludwigsburg im Mai 2012
Betriebspraktikum der Schüler/-innen der Klasse 8 und evtl. 9 
im Rahmen des Berufswahlunterrichts

Ziel:
Durch eigenes Tun bzw. durch unmittelbare Anschauung sollen die Schüler/-innen Einblicke und Erfahrungen in die Arbeits-, Wirtschafts- und Sozialwelt erhalten, sowie eine Orientierung für die Berufswahl ermöglicht werden.

· Im Schuljahr 2012/13 findet das Betriebspraktikum statt für die Schüler/-innen der Kl.8 (evtl. Kl.9) vom 22.- 27.10. 2012, sowie für Kl. 8 vom 11. – 23.03. 2013.

· Das Betriebspraktikum ist eine schulische Veranstaltung.
( 
Im Unterricht finden Vor- und Nachbereitung statt. 
( 
Der Klassenlehrer als verantwortliche Lehrkraft besucht die Schüler/-innen im Betrieb
( 
Es besteht gesetzlicher Unfallversicherungsschutz; zusätzlich sind alle Schüler/-innen 
über die Freiwillige Schüler-Zusatzversicherung (1.- €, wird zum Schuljahresbeginn 
pauschal eingesammelt) Haftpflichtversichert.
( 
Es besteht Teilnahmepflicht und Entschuldigungspflicht gegenüber dem Betrieb und 
der Schule.
( 
Kann ein Praktikum nicht absolviert werden, muss dies in den Ferien nachgeholt 

werden. 

Werden Praktika-Tage durch Krankheit versäumt liegt es in der Entscheidung des 
Schülers / der Schülerin, ob er / sie diese in den Ferien nachholt. 
( 
Die Leistungen aus dem Berufswahlunterricht (Bericht, Portfolio, Referat) fließen in die 
Leistungsfeststellung ein. 

· Es wird erwartet, dass die Schüler/-innen selbständig einen möglichen Betrieb aufsuchen 
und das Praktikum anfragen.
(
keine Aufnahme in den Betrieb der Familie / Freunde etc. 
(
Letztlich entscheidet die Lehrkraft über die Betriebswahl.

· Evtl. Fahrtkosten tragen die Eltern.

· Freiwillige Verlängerung / weiter Praktika sind nach der Genehmigung durch die Schulleitung als schulische Veranstaltung (=Versicherung!) in den Ferien möglich. 

· In Klasse 9 wird durch die Teilnahme am Praktikum Unterricht versäumt. 
Die Inhalte müssen ggf. eigenständig aufgearbeitet werden.
· Falls das Praktikum mit dem Konfirmationsunterricht kollidiert, sollte der Betrieb angefragt werden, ob eine Freistellung mit Arbeitszeitverlegung (z.B. auf Samstag) möglich ist.
Ist dies nicht möglich, ist mit dem jeweiligen Pfarrer eine Lösung zu vereinbaren.
· Die Bestätigung des Betriebes muss 4 Wochen vor Beginn des Praktikums, also bis zum 

24.09. 2012 / 08.02.2013 vorliegen. 
Schüßler, Rektorin






